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Bekanntmachungen.
Auf Grund des 3. des Zollgeſetzes vom 23. Januar 1838 (Geſetz Sammlung Seite 34.) und in Folge

beſonderer Allerhöchſter Ermächtigung vom 2. d. Mts. wird hiermit vom 10. d. Mts. ab bis auf Weiteres die Aus
fuhr von Pferden über die äußere Zollgrenze (gegen das Zollvereins-Ausland) für den ganzen Umfang des Staates
und nach jeder Richtung hin, unter Hinweiſung auf die im 1. des Zollſtrafgeſetzes vom 23. Januar 1838 Geſetz
Sammlung Seite 78.) angedrohten Strafen verboten.

Berlin, den 7. März 1859.
Der Miniſter des Jnnern

Flottwell.
Der Finanz Miniſter

von Patow.
Zur Verhütung der Brände der Fußböden durch glühende Aſche der Stubenöfen, beſtimmen wir hiermit auf

Grund des 11. des Geſetzes über die PolizeiVerwaltung vom 11. März 1850 für den ganzen Umfang unſeres
Verwaltungsbezirks, was folgt:

1) Es müſſen unter den Oefen Steinbeläge von in Lehm gelegten Sandſteinen, Schieferplatten, Fließen oder Ziegel
ſteinen angebracht werden.

2) Dieſe Beläge müſſen vor den zum Einheizen beſtimmten Oeffnungen der Ofen wenigſtens 1 Fuß weit vorſtehen
und zur Seite der Oefen ſo weit reichen, daß die Aſche aus den Oefen nicht auf die Fußböden fallen kann.

3) Haben Oefen die sub Nr. 1 bezeichneten Unterlagen, es ſtehen aber dieſelben nicht in der sub 2 gedachten
Weiſe vor, ſo iſt es zuläſſig, bis zur dereinſtigen Umſetzung der Oefen das Fehlende durch Befeſtigung genau an
ſchließender Eiſenbleche auf den Fußböden zu ergänzen.

4) Bei der künftigen Umſetzung eines Stubenofens iſt der untere Theil ſo einzurichten, daß zwiſchen dem Steinbelage
und dem Aſchenkaſten, ſoweit es die Nutzung des letzteren zuläßt, ein freier Raum von 2 bis 3 Zoll Höhe
verbleibt.

5) Auf ſolche Oefen, welche auf Fußböden von Steinen, Lehm oder Gips ſtehen, die nicht auf hölzernen Balken oder
ſonſtigen hölzernen Unterlagen ruhen, findet dieſe Verordnung keine Anwendung.

Die zur Herſtellung reſp. zur Unterhaltung der Stubenöfen Verpflichteten, ſowie die Ofenſetzer verfallen, ſobald
ſie dieſer Polizei Verordnung zuwider handeln oder dieſelbe nicht gehörig ausführen, in eine Polizeiſtrafe von
10 Sgr. bis 10 Thlr.

Vorſtehende Polizei Verordnung tritt mit dem 1.
Merſeburg der 13. Februar 1859.

October d. J. in Kraft.

Königliche Regierung, Abtheilung des Jnnern.
Jn meinem Bureau liegt eine Gewinnliſte der am 28. vor. Mts. und folgenden Tagen gezogenen Victoria-

Lotterie zur Einſicht aus.
Merſeburg, den 8. März 1859. Der Königliche Landrath Weidlich.

Freiwilliger Verkauf.
Königliches Kreisgericht, II. Abtheilung,

zu Merſeburg.
Die dem Kutſcher Karl Gottlob Müller zu Erfurt

und Genoſſen gehörige, in der Merſeburger Flur belegene,
unter Nr. 336 des Hypothekenbuchs eingetragene Viertel-
Hufe Feld, Nr. 1143, 1195, 1274, 1281, 1408 des Flur-
buchs, abgeſchätzt zu Folge der nebſt Bedingungen in unſe-
rem Bureau IV. einzuſehenden Taxe auf 1923 Thlr. 5 Sgr.
10 Pf., ſoll auf

den 26. März 1859, Vormittags 10 Uhr,
vor dem Herrn Kreisrichter Brummer an hieſiger Gerichts
ſtelle freiwillig verkauft werden.

c Auf dem Rittergute Stedten bei Erfurt (an
der Eiſenbahn) ſtehen 9 Stück ſehr fette Ochſen
zum Verkauf.

Stedten, den 5. März 1859. Scheibe.

Auction in Creypau.
Montag den 14. März er. ſoll von Vormit-

tags 10 Uhr ab auf dem Nachbargute des Oeconomen
Blanke zu Creypau der geſammte gut erhaltene Mobiliar-
Nachlaß der daſelbſt verſtorbenen verwittweten Frau Chi-
rurgus Rühlemann, beſtehend in

Meubles, Hausgeräthe, 19 Stück Betten, Wäſche,
Kleidungsſtücken u. dergl. m.

meiſtbietend gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Cour-
verſteigert werden.

Merſeburg, den 4. März 1859.
Königliches Kreisgericht, II. Abtheilung

Ein Transport junger Pferde iſt eben an
e gekommen und ſteht zur Anſicht und Wahl auf

e der holländiſchen Windmühle.
Carl Stiebel.
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Bekanntmachung.
Auf Grund des 5. des Geſetzes vom 14. März

1850 verordnen wir hierdurch, was folgt:
Die Polizeiſtunde für den Verkehr in Gaſt-

und Schankhäuſern und ähnlichen öffentlichen
Localen wird auf 11 Uhr Abends hiermit feſt
geſetzt.

Der 342. des Strafgeſetzbuchs vom 14. April 1851
beſtimmt:

Wer in Schankſtuben oder an öffentlichen Ver-
gnügungsorten zu einer von der Polizei verbote-
nen Zeit, ungeachtet der Wirth, ſein Stellvertreter
oder ein Polizeibeamter ihn zum Fortgehen auf-
gefordert hat, verweilt, iſt mit Geldbuße bis zu
fünf Thalern zu beſtrafen.

Die Wirthe, welche das Verweilen ihrer Gäſte
zu einer von der Polizei verbotenen Zeit dulden,
haben Geldbuße bis zu zwanzig Thalern oder
Gefängnißſtrafe bis zu vierzehn Tagen verwirkt.

Merſeburg, den 4. März 1859.
Der Magiſtrat.

128. öffentl. Sitzung des Gewerbe-Vereins,
Sonnabend den 12. März c. Abends 8 Uhr,

im Schießhauſe.Tagesordnung.
1) Rechnungslegung pro 1858.
2) Die Bildung der Erde, als Erläuterung zu den hier

kürzlich gezeigten Bildern aus der Urwelt.
3) Ueber Barometer und Thermometer.
4) Die Hochdruck- Dampfmaſchinen.

Das Directorium.
Bekanntmachung.

Das zum Nachlaſſe der Wittwe Louiſe Leopoldine
Heydenreich geb. Krüger gehörige, zu Klein-Schkor-
lopp belegene und im Haushypothekenbuche von Klein-
Schkorlopp Nr. 29 eingetragene Wohnhaus ſammt Zubehör,
abgeſchätzt auf 225 Thlr., ſoll auf

den 29. April e., Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle öffentlich an den Meiſtbietenden
unter den im Termine bekannt zu machenden Bedingungen
verkauft werden.

Lützen, den 27. Februar 1859.
Königliche Kreisgerichts-Commiſſion,

zweiten Bezirks.
Diebſtahl. Jn der Nacht vom 4. zum 5. d. M.

iſt aus der Maſchinenfabrik vor hieſiger Stadt ein eirca
25 Fuß langes, 2 Zoll ſtarkes, an den Enden etwas ge-
bogenes und mit einem Mundſtück verſehenes kupfernes
Rohr entwendet worden.

Etwaige zur Ermittelung des Diebes geeignete Um-
ſtände ſind ſchleunig mir oder der hieſigen Polizeibehörde
anzuzeigen wobei bemerkt wird, daß Seitens des Beſchä-
digten dem Entdecker des Thäters eine Belohnung von

10 Thalernzugeſichert wird.
Merſebürg, den 7. März 1859.

Der Königl. Staatsanwalt.
Diebſtahl. Am 4. d. M., Abends zwiſchen 7 und

8 Uhr, iſt aus einem Wohnhauſe vor hieſiger Stadt mit-
telſt Einſteigens ein Federdeckbett, deſſen Jnlett braun und
weiß gemuſterter und deſſen Ueberzug hellgrün gemuſterter
Kattun iſt, entwendet worden.

Wem etwas auf dieſen Diebſtahl Bezügliches bekannt
eworden, hat ſeine Wahrnehmungen ungeſäumt der hieſigenPoligeibehorde oder mir anzüzeigen.

Merſeburg, den 7. März 1859.Der Königl. Staatsanwalt.

van

Nothwendiger Verkauf.
Die dem Friedrich Auguſt Schlegel und deſſen Ehe

frau Anna Amalie geb. Weiße zu Schweß witz gehörigen
Grundſtücke, als:

1) ein zu Schweßwitz belegenes Haus mit Hof, Scheune,
Stall und Garten Nr. 12 des Kataſters, und den
in Schweßwitzer Flur gehörigen Pertinenzien und
Wandelgrundſtücken:

a) ein Planſtück, Nr. 6a in der Mittelmarke, 5 Mor-
gen 173 QRuthen,

b) ein dergl., Nr. 31 in der Vordermarke, 2 Morgen,
e) ein dergl., Nr. 40 in den Zugehören 4 Morgen

178 QRuthen,
abgeſchätzt auf 2236 Thlr. 15 Sgr.,

ein dergl., Nr. 6b der Karte, 9 Morgen 87 QRu-
then, in der Mittelmarke, abgeſchätzt auf 833 Thlr.
15 Sgr., Nr. 9 des combinirten Hypothekenbuchs

von Schweßwitz eingetragen;
2) agee in Bothfelder Flur belegenen Wandelgrund-

ücke:
a) eine dreiartige Achtelhufe Feldes in der Zinſchmarke,

Nr. 107, 347, 478 des Flurbuchs,
b) n dergl. daſelbſt, Nr. 119, 272, 362 des Flur-

uchs,
e) eine dergl. daſelbſt, Nr. 159, 270, 363 des Flur-

buchs,
reſp. das an deren Stelle getretene Planſtück Nr. 163
von 15 Morgen 95 QRuthen, Nr. 96 Bothfeld-
Wandelacker, abgeſchätzt auf 1397 Thlr. 15 Sgr.,

zufolge der nebſt Hypothekenſchein in ünſerer Regiſtratur
einzuſehenden Taxe, ſollen
am 17. Juni 1859, von Vormitt. 11 Uhr ab,

an hieſiger Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.
Gläubiger, welche wegen einer aus dem Hypotheken

buche nicht erſichtlichen Realforderung aus den Kaufgeldern
Befriedigung ſuchen, haben ihren Anſpruch bei dem Sub-
haſtationsgerichte anzumelden.

Alle unbekannte Realprätendenten werden aufgeboten,
ſich bei Vermeidung der Präcluſion ſpäteſtens in dieſem
Termine zu melden.

Lützen den 4. März 1859.
Königliche Kreisgerichts-Commiſſion,

zweiten Bezirks.
Veredelte Birnen- und Apfelbäume, ſowie auch ein

und zweijährige Apfelſaat, ſind zu haben bei
Carl Schlemmer in Zwenkau.

Auf dem Rittergute Brandis bei Leipzig ſind fünf
junge ſtarke Schwäne (3 Weibchen und 2 Männchen)
zu verkaufen.

Fiſchverkauf.
Freitag den 25. März d. J., Vormittags

11 Uhr, werden in unſeren Teichen 50 Schock
zweiſömmriger Karpfenſatz ausgefiſcht. Beſtellungen werden
ſchon vorher bei dem Ortsrichter Leonhardt angenommen.

Zſcherneddel, den 8. März 1859.
Die Gemeinde daſelbſt.

Obſtbäume, ſowie andere veredelte Bäume und Sträu-
cher, Gewächshaus und Warmhauspflanzen, Miſtbeetfenſter,
Kaſten, Laden und Strohdecken ſind zu verkaufen im hieſi-
gen Königlichen Schloßgarten.

Fenſter-Nouleaurx.

P. Sörenſen, Maler.
Dom Nr. 242 in Merſeburg.
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e P e 9 on und große BVöh-
miſche aumen empfiee S. A. Blankenburg,

Gotthardtsſtraße.

Empfehlung.
Eine Auswahl neueſter goldener Brochen Boutons,

Armbänder, Medaillons, Ringe, Ketten und Nadeln, ſowie
noch verſchiedene Gold und Silberwaaren, empfehle ich zu
billigen Preiſen und bitte bei vorkommendem Bedarf um
gütige Beachtung.
zugleich verbinde ich damit die ergebene Anzeige, daß
ich meinen Sohn in mein Geſchäft aufgenommen habe, und
werden von demſelben alle an mich ergehenden Beſtellungen
und Reparaturen in Gold und Silber ſchnell und billig an-
gefertigt; bitte daher um viele geehrte Aufträge.

J. L. Braconier, GoldarbeiterWittwe,
Gotthardtsſtraße Nr. 87, 1 Treppe.

Zu dem herannahenden Frühjahr erlaube
ich mir dem geehrten Publikum mein reichhal-

tiges Lager von Tapeten und Borduren im neueſten
Genre, ſowie Fenſter-Rouleaux, Lehnſtühle und gut ge
polſterte Sophas von div. Hölzern, ganz ergebenſt zu
empfehlen, wobei ich nicht verfehle zu bemerken, daß ich die
von mir entnommenen und von mir ſelbſt zu verarbeiten-
den Tapeten ſtets zu einem billigeren Preiſe erlaſſe,
als jeder Andere, deren ſauberſte und billigſte Arbeit ich
verſpreche. H. A. Heydrich, Tapezirer,

wohnhaft beim Conditor Herrn Sperl.

I Srönner's
Flecken- Waſſer

ſtecoyxwie zum Waſchen
der Glacé-Handſchuhe,

1 Flaſchen zu 3 und 7 Sgr. nebſt Gebrauchszettel, em
pfiehlt die Papierhandlung von Guſtav Lots.

Herren-Hüte.
Die erſte Sendung feiner Seiden-
und Filzhüte neueſter Franzöſiſcher und Engliſcher Facon
traf ſoeben ein und empfiehlt dieſelben zu den Fabrikpreiſen

F. Harniſch.
Vietoria-Schirme, das Neueſte

diesjähriger Saiſon, En-tout-cas und
Knicker, ſowie Regenſchirme in
Seide und Baumwolle, zu den billigſten
Preiſen gleichzeitig empfiehlt ſein reich-
haltiges Lager ſeidener Stoffe zum
Ueberziehen der Schirme ganz ergebenſt
F. Harniſch, an der Stadtkirche.

Das photographiſche Atelier von
L. Menzel, Breiteſtraße 499,

empfiehlt ſich zu photographiſchen Aufnahmen auf Papier,
Wachsleinwand und Seide zu verſchiedenen Größen bei
billigſter Preisſtellung. Aufnahmen finden täglich von früh
9 bis Nachmittag 4 Uhr im Glasſalon ſtatt.

Practiſchen Unterricht in der Photographie bin ich, auf
Verlangen, zu geben bereit. L. Menzel.

Das Geſang-Vereins- Concert im Caſino-
Saale kann erſt Montag den 14. d. M., Abends 7 Uhr,
ſtattfinden, wovon die Eingeladenen ergebenſt benachrichtigt

werden. Der Vorſtand.Ein junger Menſch, welcher Luſt hat Sattler u
werden, findet ein Unterkommen beim

Sattlermeiſter Schönberger.
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Concert- Anzeige.
Sonntag den 13. März Concert auf dem Schießhauſe.

Zur Aufführung kommt: Der luſtige Figaro, großes Pot-
pourri von Hamm. Anfang 7 Uhr. Braun.

Geſucht wird ein junges Mädchen, welches die
Schule nicht mehr beſucht und Luſt zur Arbeit hat. Es
kann das Nähere in der Exped. d. Bl. erfahren.

Ein Kellner wird zum 1. April geſucht. Nähere Aus
kunft ertheilt Herr Guſtav Lots.

Jch warne hiermit Jedermann, meiner Frau ohne
meinen Willen etwas zu borgen, indem ich keine Zahlung

leiſte. W. Schmidt, Photograph.
Unſern herzlichen und innigſten Dank allen denjenigen,

welche unſerm dahingeſchiedenen Sohne Carl Burgholdt in
ſeiner Krankheit und auch an ſeinem Begräbnißtage ſo viel
Liebe und Theilnahme bewieſen haben. Unſer Schmerz iſt
groß aber Gott wird ihn uns tragen helfen.

Die trauernden Eltern Burgholdt
und Geſchwiſter Schindler.

Getreidepreiſe.
Halle, den 8. März.

Weizen 2 Thlr. Sgr. Pf. bis 2 Thlr. 27 Sgr. 6 Pf.

Roggen 1 25 2 2 10Gerſſe 14 22 6Hafer I 5 t 12 6Am Sonntage Jnvocavit (13. März) predigen
Vormittags: NachmittagsDomkirche Herr Diac. Opitz. Herr Adj. Stephan.

Stadtkirche Herr Paſt. Schellbach. Herr Diac. Burghardt.
Neumarktskirche Herr Paſt. Dreiſing.
Altenburger Kirche Herr Paſt. Gruner.
Schloß und Domkirche: Früh s Uhr allgemeine Beichte und

Abendmahl gehalten vom Herrn Diac. Opitz. Anmeldung.

Rechnungsabſchluß
des Vorſchuß Vereins pro Monat Februar 1859.

Einnahme.
Beſtand vom Monat Januar 943 Thlr. 27 Sgr. 10 Pf.
Rückzahl. auf gegeb. Vorſch. 1416 18 7
Zinſen der Vorſchuß Empf. 119 5 8
Aufgenommene Darlehne 1666
Monatsſteuern d. Mitglieder 131 5
Einl. a. der Abrechnungskaſſe 1277
Reſerve-Fonds und Jnsgemein 19 25 2

Süumma 5567 Thir. Sgr. 1 F.
Ausgabe.

Gegebene Vorſchüſſe 3460 Thlr. Sgr. Pf.
Abgehobene Einlagen 91
Verwaltungskoſten 6 8Sümma 3557 Thir Sgr. F.

Mithin Beſtand 2010 Thlr. 14 Sgr. 1 Pf.
Hiervon deponirt 1600

Weib 170 Thir. 77 Sgr. T.

Die Sächſiſch Thüringiſche Actiengeſellſchaft für Braun
kohlenverwerthung hat auf der Grube „Theodor“ bei Am-
mendorf eine Kohlenſtein-Preßmaſchine aufgeſtellt. Dieſe
Maſchine iſt die patentirte Erfindung des Königlich Bairiſchen
Oberpoſtrathes Exter in München, welcher der genannten
Geſellſchaft die Ausbeutung ſeiner Erfindung in der Pro-
vinz Sachſen und den Anhaltiſchen Landen überlaſſen hat.
Die Maſchine iſt im Stande in der Minute 60 ſolcher Steine,
alſo bei 20ſtündiger Thätigkeit täglich 72,000 Stück
zu liefern. Die Steine, welche aus der zuvor in einem be
ſonderen Trockenapparate erwärmten Kohle gepreßt werden,
möchten an Güte und Brennkraft der Steinkohle gleichzu



ſtellen ſein, durch die Gewalt des erlittenen Druckes erhält
ihr Aeußeres die Farbe und den Glanz des polirten Eben-
holzes. Bei dem immenſen Reichthum an Kohlenlagern in
unſerer Provinz iſt dieſe Erfindung unzweifelhaft von gro
ßer Bedeutung und weitgreifenden Folgen, da ſie durch den
erleichterten und billigeren Transport dieſer Steine eine vor

theilhafte Verwerthung der Kohlen auch in ſolchen Gegen-
den herbeiführen muß, wo der Abſatz der Kohlen ſelbſt ihrer
geringeren Qualität halber bisher ſchwer zu erzielen war.

Verbrechen aus Ehrſucht.
(Schluß aus Nr. 13.)

Doch die Täuſchung ſollte bald verſchwinden. Als die
Gauner den unglücklichen Moritz mit feſten Banden um-
ſchlungen zu haben glaubten, veränderten ſie ihr Verfahren,
ohne die Maske fallen zu laſſen. Moritz verlor, anfangs klei-
nere, bald größere Summen. Der Gewinn der vorigen Tage
war bald wieder zerronnen. Wein und luſtige Gelage ließen
ihn zu keiner Beſinnung kommen. Moritz mußte ſein Erſpar-
tes angreifen, aber auch dieſes war bald in den Taſchen der
Spieler. Anna merkte Unrath, denn ſo oft die achte Abend-
ſtunde ſchlug, verließ Moritz mit haſtiger Eile das Haus und
ſelten kehrte er vor dem andern Morgen in daſſelbe zurück.
Sie ging ihm nach und, o der entſetzlichen Entdeckung

ſie fand den heißgeliebten Mann in den Händen der
Gauner. Sie bat, ſie flehte mit Thränen. Moritz blieb
nicht unerſchüttert, er liebte ſein Weib von Herzen. Er
gelobte, die ſchändlichen Gänge zu unterlaſſen. Aber ſeine
Beſſerung hielt nicht an, es fehlte ihm an der rechten ſitt
lichen Kraft dazu, und die Spielgenoſſen unterließen nicht,
ihn von Neuem an ſich zu ketten. Moritz ſpielte von Neuem
und immer unglücklicher, denn ſein Glaube an die Menſch
heit, beſonders an Heinrichs Freundſchaft hatte ihn noch
nicht zu der Ueberzeugung kommen laſſen, daß er es mit
Gaunern zu thun habe, die es auf ſeinen völligen Ruin
abgeſehen hatten. Dazu kam die Hoffnung, das Verlorene
wieder zu gewinnen, und die Ausſicht auf eine beſſere Zukunft.

Moritzens Einnahme, die ihm ſeine Stelle brachte,
reichte nicht mehr aus zu dieſen unglückſeligen Ausgaben, er
ſah ſich bald in ein Gewirre von Verlegenheiten verſetzt.
Jetzt kam er auf den traurigen Gedanken, von der ihm an
vertrauten Kaſſe, wie er zu ſich ſagte, zu entlehnen, um es
ihr ſpäter bei günſtigeren Glücksſternen wieder zu erſetzen.
Er ſchauderte bei dem erſten Schritte, den er that, denn
noch war ſein beſſeres Gefühl nicht erſtorben, und wie er
nachmals erzählte, warnte ihn im Traume ſein liebendes
Weib und ſeine Kinder. Aber die Macht der Leidenſchaft
war zu groß, als daß er ſie hätte beſiegen können. Er
that Eingriffe in die öffentliche Kaſſe, und nach dem Ver-
luſte des Geraubten wiederum andere, und Alles, Alles,
rafften die gierigen Hände der Spieler an ſich. Er war
zuletzt in einer entſetzlichen Lage. Die Kaſſenreviſion ſtand
nahe bevor, und er fürchtete die Schande, denn ſo verdor-
ben war er noch nicht, daß ihm nicht auch das damit ver-
bundene Unglück der Seinen zu Herzen gegangen wäre.
Hätte er ſich jedoch nur ſeinem treuen Weibe oder ſeinem
braven Vater entdeckt aber zu der Angſt des böſen Ge-
wiſſens kam der Stolz und die Furcht vor den wohl ver-
dienten Vorwürfen. Auch den Spielern, denen er bedeu-
tende Summen ſchuldete, wollte er Wort halten. Die Macht
einer falſchen und irregeleiteten Ehrſucht zog ihn mit ſich
hinab in ihr furchtbares Reich. Der Unglückliche fiel ganz.

Seine Verlegenheit war aufs Höchſte geſtiegen. Mor-
gen hatte er die Reviſoren der Kaſſe in ſeinem Hauſe zu
erwarten aber die Kaſſe war leer, und er hätte mit Schan-
den beſtehen müſſen. Das aber iſt die unheimliche Macht
des Böſen, daß ſie die, welche ihr verfallen ſind, immer

weiter mit ſich fortzieht auf ihre traurigen Bahnen, und
ihr verderbliches Netz immer feſter um ſie ſchlingt. Mo
ritzens Entſchluß war gefaßt. Auch die Reviſion der Kaſſe
ſeines Vaters ſtand morgen bevor. Er wußte, daß dieſe
efüllt war. Gedacht, gethan. Mit haſtiger Eile, um nichthen entſetzlichen Vorſatze untreu zu werden, begab er ſich

in das Haus ſeines Vaters. Er wußte, daß derſelbe jetzt
ſeine gewöhnliche Abendgeſellſchaft beſuche. Heimlich ſchlich
er ſich in das Arbeitszimmer des Letzteren und öffnete mit
einem Nachſchlüſſel die Kaſſe, die er um ſo gefüllter fand,als eben erſt vor einigen Tagen anſehnliche Reſte eingegan-

en waren. Moritz nahm eine beträchtliche Summe in
old zu ſich. Er bezahlte damit ſeine Spielſchulden und

legte das Uebrige, welches noch bedeutend genug war, ſein
Verbrechen zu decken, in ſeine Kaſſe. Die Reviſion fand
bei ihm Alles in der beſten Ordnung; mit der Schande
und dem Unglücke des armen Vaters hatte er ſeine Schuld
vor ſeinen menſchlichen Richtern von ſich abgewälzt.

Aber man denke ſich das Entſetzen des braven Com-
merzienrathes, als er unbefangen die Reviſoren zu ſeiner
Kaſſe führte. Die ganze Summe von 5000 Thalern in
Gold fehlten darin. Zwar ſchützte ihn ſein redliches Ge
wiſſen vor Verzweiflung, aber der Schein war doch wider
ihn. An das Verbrechen des entarteten Sohnes kam ihm
kein Gedanke in die Seele; vielmehr fiel der Verdacht auf
einen Schreiber, der ſeither einen größern Aufwand gemacht
hatte, als es ihm wohl ſeine Umſtände erlaubt hatten.
Aber erwieſen konnte nichts werden. Zwar ſprachen auch
die Oberen den immer brav geweſenen Rath im Herzen
von dem Verdacht der Untreue los; aber da die Sache
nicht ausgemittelt werden konnte, ſo mußte der öffentlichen
Gerechtigkeit ihr Lauf gelaſſen werden. Der Commerzien-
rath mußte die Summe erſetzen und verlor, mit einer klei
S Penſion, die ihm der Fürſt aus Gnade bewilligte, ſeine
Stelle.

Die Nemeſis aber übt ihr heiliges Richteramt über die
Handlungen der Menſchen. Auch Moritz mußte dies erfah-
ren. Seine Spielwuth verließ ihn nicht, und neue Schul-
den, die er machte, veranlaßten ihn zu neuen Eingriffen in
die Kaſſe. Man hatte ihm ſchon länger nicht mehr getraut.
Unvermuthet erſchienen die Reviſoren in ſeinem Hauſe.
Darauf war er nicht vorbereitet. Er geſtand Alles. Auch
den am Vater begangenen Diebſtahl verſchwieg er nicht
länger. Grauſendes Entſetzen erfaßte den unglücklichen
Vater; ſo tief hatte er den verlorenen Sohn nicht gefallen
gewähnt. Zwar war nun ſeine Unſchuld an den Tag ge-
kommen, aber die doppelte Schuld des Sohnes nagte deſto
tiefer an ſeinem Herzen. Der noch kräftige Mann verfiel
ſichtbar; das Mark ſeines Lebens war verzehrt. Er ſchlich
noch wenige Jahre umher, und ſtarb, dem unglücklichen
Sohne längſt vergebend, mit gebrochenem Herzen.

Die Unterſuchung über Moritz dauerte nur kurze Zeit,
da er Alles eingeſtand. Mit dem Verluſt ſeines Amtes erhielt
er eine zehnjährige Feſtungsſtrafe; und als er dieſe über-
ſtanden hatte, fand er ſein treues Weib im ſtillen Grabe,
der Kummer um den verirrten Geliebten hatte auch ihr das
Herz gebrochen. Moritz hatte die Klarheit ſeines Geiſtes
verloren die ſittliche Schuld, die auf ihm laſtete, hatte ſie
getrübt. Seine arme Mutter, die all dies Unglück überlebt
hatte, nahm ihn zu ſich, denn für die Welt und den Be
ruf war er abgeſtorben. Seine Jugendgenoſſen haben ihn
noch im höheren Mannesalter geſehen, wie er zuweilen auf
einſamen Wegen wandelte und in der Luft pointirte.

Auflöſung der Charade im vor. Stück
Schafhauſen.
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